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Sondernutzungserlaubnis zur Plakatierung im Stadtgebiet Sehnde 
Ihr Antrag vom 23.05.2022 
 
 
Sehr geehrter Herr Kopec, 
 
ich erteile Ihnen unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs die Sondernutzungserlaubnis 
gem. § 18 Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG) für die Benutzung der öffentlichen 
Straßen nach § 2 NStrG zur Plakatierung anlässlich der Landtagswahl am 9. Oktober 2022.  
 
Die Plakatierung wird im Stadtgebiet Sehnde in der Zeit vom 09.08.2022 bis 12.10.2022 erlaubt.  
 
Die beigefügten Auflagen sind hierbei unbedingt zu beachten.  
 
Als verantwortlichen Ansprechpartner habe ich mir Herrn Uwe Kopec, 0152 24069150, notiert. 
 
Auf die Einhaltung der Festlegungen zur Plakatierung sowie auf die Bestimmungen im Erlass 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung vom 20.08.2020 zur 
Lautsprecher- und Plakatwerbung wird ausdrücklich hingewiesen.  
 
Bei Verstößen gegen diese Sondernutzungserlaubnis bzw. bei Nichteinhaltung der mit ihr 
verbundenen Auflagen, behalte ich mir die sofortige Beseitigung der Plakate auf Kosten des 
Verursachers gem. § 22 NStrG vor.  
 
Diese Sondernutzungerlaubnis beinhaltet nur die Benutzung der öffentlichen Fläche und ersetzt 
nicht andere noch erforderliche Genehmigungen.  
 
Kosten 
Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim 
Verwaltungsgericht Hannover, Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover, erhoben werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Hornbostel  
 
 
Anlage 


